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ligten, an der Gestaltung der Antiminenprogramme mitzuwir-
ken;

9. betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und
Koordinierung bei Antiminenprogrammen und weist nach-
drücklich auf die Hauptverantwortung der nationalen Behör-
den in dieser Hinsicht hin, betont außerdem, dass den Verein-
ten Nationen und den sonstigen zuständigen Organisationen
dabei eine unterstützende Rolle zukommt, und sieht dem be-
vorstehenden Abschluss der in ihrer Resolution 64/84 gefor-
derten Beurteilung des Umfangs, der Organisation, der Wirk-
samkeit und des Ansatzes der Arbeit der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Antiminenprogramme durch die Gemein-
same Inspektionsgruppe mit Interesse entgegen;

10. erkennt an, wie wichtig es ist, Antiminenprogram-
me in Waffenruhevereinbarungen und Friedensabkommen
gegebenenfalls ausdrücklich zu erwähnen, da sie in Postkon-
fliktsituationen als Maßnahmen der Friedenskonsolidierung
und der Vertrauensbildung zwischen den beteiligten Parteien
dienen können;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution und die Weiterver-
folgung früherer Resolutionen über die Unterstützung von
Minenräummaßnahmen und die Unterstützung von Antimi-
nenprogrammen, namentlich über die einschlägigen politi-
schen und sonstigen Maßnahmen der Vereinten Nationen,
vorzulegen und dabei auch auf die Beurteilung des Umfangs,
der Organisation, der Wirksamkeit und des Ansatzes der Ar-
beit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Antiminen-
programme durch die Gemeinsame Inspektionsgruppe einzu-
gehen;

12. beschließt, den Punkt „Unterstützung von Antimi-
nenprogrammen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/70

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/424,
Ziff. 8)7.

66/70. Auswirkungen der atomaren Strahlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De-
zember 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuss

der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen
der atomaren Strahlung einsetzte, und auf ihre späteren Reso-
lutionen zu dem Thema, in denen sie unter anderem den Wis-
senschaftlichen Ausschuss ersuchte, seine Arbeit fortzuset-
zen,

besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich
aus der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für
die heutigen und die kommenden Generationen ergeben kön-
nen,

sich dessen bewusst, dass es weiterhin notwendig ist,
Daten über die atomare und die ionisierende Strahlung zu
prüfen und zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf
den Menschen und die Umwelt zu analysieren, sowie im Be-
wusstsein dessen, dass die Menge, die Komplexität und die
Vielfalt dieser Daten zugenommen haben,

in der Erkenntnis, dass der infolge des Erdbebens und
des Tsunamis im März 2011 in Japan eingetretene Unfall im
Kernkraftwerk Fukushima Daiichi Besorgnisse im Hinblick
auf radiologische Folgen aufwirft,

unter Hinweis auf den fünfundzwanzigsten Jahrestag
des nuklearen Unfalls von Tschernobyl,

sowie unter Hinweis auf die Tagung auf hoher Ebene
über nukleare Sicherheit und Sicherung am 22. September
2011 in New York,

ferner unter Hinweis darauf, dass der Generalsekretär
die Generalversammlung bat, den Wissenschaftlichen Aus-
schuss mit den zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen
Kapazitäten und Ressourcen auszustatten8,

erneut erklärend, dass die Fortsetzung der Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist, und das
verstärkte Engagement der Mitgliedstaaten des Ausschusses
begrüßend,

betonend, dass eine ausreichende, gesicherte und bere-
chenbare Finanzierung sowie eine effiziente Steuerung der
Arbeit des Sekretariats des Wissenschaftlichen Ausschusses
unbedingt erforderlich sind, um die Jahrestagungen zu orga-
nisieren und die Erarbeitung von Dokumenten auf der Grund-
lage der wissenschaftlichen Überprüfungen der Quellen ioni-
sierender Strahlung und ihrer Auswirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt zu koordinieren,

unter Hinweis auf den zehnten Präambelabsatz ihrer Re-
solution 65/96 vom 10. Dezember 2010 und mit Genugtuung
feststellend, dass die neue P-4-Stelle für das Sekretariat des
Wissenschaftlichen Ausschusses besetzt worden ist,

in Anerkennung der zunehmenden Bedeutung der fach-
lichen Tätigkeit des Wissenschaftlichen Ausschusses und der
Notwendigkeit, in unvorhergesehenen Fällen wie dem nu-
klearen Unfall in Japan zusätzliche Arbeit zu leisten,

7 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belarus,
Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kasachstan, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Monaco, Österreich, Pakistan, Peru, Polen,
Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Schweiz,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechische Repu-
blik, Ukraine, Ungarn und Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland. 8 Siehe A/C.4/66/8, Anlage, Ziff. 27 b).
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seiner künftigen Berichte an die Generalversammlung sehr
hilfreich wäre, und legt ferner der Internationalen Atomener-
gie-Organisation, der Weltgesundheitsorganisation und den
anderen zuständigen Organisationen nahe, die Regelungen
für eine regelmäßige Erhebung und einen regelmäßigen Aus-
tausch von Daten über die Strahlenbelastung von Arbeitneh-
mern, der Allgemeinheit und insbesondere von Patienten zu
treffen und mit dem Sekretariat zu koordinieren;

11. ersucht das Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen, den Wissenschaftlichen Ausschuss im Hinblick auf
die wirksame Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe
seiner Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die
Fachwelt und die Öffentlichkeit weiter und gegebenenfalls
stärker zu unterstützen;

12. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen nachdrücklich auf, die Finanzierung des Wissenschaft-
lichen Ausschusses im Einklang mit Ziffer 11 der Resolution
65/96 der Generalversammlung weiter zu stärken;

13. legt den Mitgliedstaaten nahe, freiwillige Beiträge
zu dem allgemeinen Treuhandfonds zu leisten, den der Exe-
kutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
eingerichtet hat, und die Arbeit des Wissenschaftlichen Aus-
schusses außerdem durch Sachleistungen zu unterstützen;

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Auswirkungen der atomaren Strahlung auf
den Marshallinseln12;

15. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des
Generalsekretärs über die objektiven Kriterien und Indikato-
ren für die Bestimmung der zur Unterstützung der wesentli-
chen Arbeiten des Wissenschaftlichen Ausschusses am bes-
ten geeigneten Mitgliederzahl und über die finanziellen Aus-
wirkungen einer Erhöhung der Zahl der Mitglieder13;

16. beschließt, die Mitgliederzahl im Wissenschaftli-
chen Ausschuss von einundzwanzig auf siebenundzwanzig
Staaten zu erhöhen, mit der Maßgabe, dass diese Erhöhung
aus den vorhandenen Mitteln für den Zweijahreszeitraum
2012-2013 finanziert werden kann, und ersucht das Sekreta-
riat und die Mitgliedstaaten, die für die Arbeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses zugewiesenen Haushaltsmittel und
Tagungszeiten so effizient wie möglich zu nutzen, um zu ver-
meiden, dass die Erhöhung der Mitgliederzahl für die Zukunft
zusätzliche Auswirkungen auf den Haushalt nach sich zieht;

17. lädt
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5. fordert diejenigen Staaten, die noch nicht Ver-
tragsparteien der internationalen Verträge zur Regelung der
Nutzung des Weltraums23 geworden sind, nachdrücklich auf,
die Ratifikation dieser Verträge beziehungsweise den Beitritt
zu denselben gemäß ihrem innerstaatlichen Recht sowie ihre
Umsetzung in innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erwägen;

6. stellt fest, dass der Unterausschuss Wissenschaft
und Technik des Ausschusses für die friedliche Nutzung des
Weltraums auf seiner achtundvierzigsten Tagung seine Tätig-
keit entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung in
ihrer Resolution 65/97 fortgesetzt hat24;

7. stimmt darin überein, dass der Unterausschuss
Wissenschaft und Technik auf seiner neunundvierzigsten Ta-
gung unter Berücksichtigung der Belange aller Länder, insbe-
sondere der Entwicklungsländer, die von dem Weltraumaus-
schuss empfohlenen Sachpunkte behandeln und die von ihm
empfohlenen Arbeitsgruppen wieder einberufen soll25;

8. stellt anerkennend fest, dass einige Staaten über
nationale Mechanismen bereits freiwillige Maßnahmen zur
Eindämmung des Weltraummülls durchführen, die mit den
Leitlinien für die Eindämmung des Weltraummülls des Inter-
institutionellen Koordinierungsausschusses für Weltraum-
müll und den Leitlinien für die Eindämmung des Weltraum-
mülls des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Welt-
raums26 im Einklang stehen, die sich die Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 62/217 zu eigen machte;

9. bittet die anderen Staaten, über die maßgeblichen
nationalen Mechanismen die Leitlinien für die Eindämmung
des Weltraummülls des Ausschusses für die friedliche Nut-
zung des Weltraums26 umzusetzen;

10. hält es für unerlässlich, dass die Staaten dem Pro-
blem der Zusammenstöße von Weltraumgegenständen, na-
mentlich solchen, die nukleare Energiequellen verwenden,
mit Weltraummüll ebenso mehr Beachtung schenken wie an-
deren Aspekten des Weltraummülls, fordert die Fortsetzung
der einzelstaatlichen Forschungsarbeiten über diese Frage,
die Entwicklung besserer Technologien zur Überwachung
von Weltraummüll und die Zusammenstellung und Verbrei-
tung von Daten über Weltraummüll, vertritt außerdem die
Auffassung, dass dem Unterausschuss Wissenschaft und
Technik im Rahmen des Möglichen Informationen darüber
zur Verfügung gestellt werden sollen, und ist sich darüber ei-
nig, dass es internationaler Zusammenarbeit bedarf, damit
vermehrt geeignete und kostengünstige Strategien zur Mini-
mierung der Auswirkungen von Weltraummüll auf künftige
Raumfahrtmissionen erarbeitet werden können;

11. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden
Raumfahrtnationen, nachdrücklich auf, als wesentliche Vor-
aussetzung für die Förderung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für
friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum beizutragen;

12. billigt  das Programm der Vereinten Nationen für
angewandte Weltraumtechnik für das Jahr 2012, das der
Sachverständige für angewandte Weltraumtechnik dem Welt-
raumausschuss vorgeschlagen und der Weltraumausschuss
gebilligt hat27;

13. begrüßt die von dem Internationalen Ausschuss
für globale Satellitennavigationssysteme erzielten kontinuier-
lichen Fortschritte im Hinblick auf die Kompatibilität und In-
teroperabilität der globalen und regionalen weltraumgestütz-
ten Systeme für Positionsbestimmung, Navigation und Zeit-
bestimmung sowie bei der Förderung des Einsatzes globaler
Satellitennavigationssysteme und ihrer Integration in die na-
tionale Infrastruktur, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, und nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass der
Internationale Ausschuss vom 5. bis 9. September 2011 in
Tokio (Japan) seine sechste Tagung abhielt;

14. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten im Rahmen der Plattform der Vereinten Nationen
für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenma-
nagement (UN-SPIDER) bei der Durchführung des Arbeits-
plans des UN-SPIDER-Programms für den Zweijahreszeit-
raum 2010-201128 und ermutigt die Mitgliedstaaten zur frei-
willigen Bereitstellung der notwendigen zusätzlichen Res-
sourcen für das Programm, damit das Programm und seine re-
gionalen Unterstützungsbüros die Mitgliedstaaten stärker un-
terstützen können;

15. stellt mit Befriedigung fest, dass die afrikanischen
Regionalzentren für Ausbildung auf dem Gebiet der Welt-
raumwissenschaft und -technik in Französisch und Englisch,

23 Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper (United Nations, Treaty Series,
Vol. 610, Nr. 8843. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969
II S. 1967; öBGBl. Nr. 103/1968; AS 1970 87), Übereinkommen über
die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von
in den Weltraum gestarteten Gegenständen (United Nations, Treaty Se-
ries, Vol. 672, Nr. 9574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1971 II S. 237; öBGBl. Nr. 110/1970; AS 1970 95), Übereinkommen
über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegen-
stände (United Nations, Treaty Series, Vol. 961, Nr. 13810. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1975 II S. 1209; LGBl. 1980 Nr.
59; öBGBl. Nr. 162/1980; AS 1974 784), Übereinkommen über die Re-
gistrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen (United Na-
tions, Treaty Series, Vol. 1023, Nr. 15020. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1979 II S. 650; LGBl. 1999 Nr. 67; öBGBl. Nr.
163/1980; AS 1978 240) und Übereinkommen zur Regelung der Tätig-
keiten von Staaten auf dem Mond und anderen Himmelskörpern (United
Nations, Treaty Series, Vol. 1363, Nr. 23002. Amtliche deutschsprachige
Fassung: öBGBl. Nr. 286/1984).
24 Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supple-
ment No. 20 (A/66/20), Kap. II.C, und A/AC.105/987.
25 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session,
Supplement No. 20 (A/66/20), Ziff. 164-167.
26 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 20 (A/62/20), Ziff. 117
und 118 und Anhang.

27 Ebd., Sixty-sixth Session, Supplement No. 20 (A/66/20), Ziff. 80, und
A/AC.105/980, Abschn. II und III und Anhang III.
28 Siehe A/AC.105/937.
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mit Sitz in Marokko beziehungsweise Nigeria, sowie das
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könnten, insbesondere in Bereichen, die unter anderem mit
der Ernährungssicherheit und mit erweiterten Bildungschan-
cen zusammenhängen;

25. fordert die Universität der Vereinten Nationen und
andere, ähnlich geartete Institutionen auf, im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats auf dem Gebiet des internationalen Welt-
raumrechts und insbesondere der Katastrophen und Notfälle
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Selbstverwaltung38 durch die Regierung Israels und die Paläs-
tinensische Befreiungsorganisation und der darauf folgenden
Durchführungsabkommen,

1. stellt mit Bedauern fest, dass die in Ziffer 11 der
Resolution 194 (III) der Generalversammlung vorgesehene
Repatriierung beziehungsweise Entschädigung der Flüchtlin-
ge noch nicht stattgefunden hat, dass daher die Situation der
Palästinaflüchtlinge auch weiterhin zu ernster Besorgnis An-
lass gibt und dass die Palästinaflüchtlinge zur Deckung ihrer
grundlegenden Bedürfnisse auf den Gebieten Gesundheit,
Bildung und Sicherung des Lebensunterhalts nach wie vor
Hilfe benötigen;

2. stellt außerdem mit Bedauern fest, dass es der Ver-
gleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
nicht gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschritte bei
der Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der
Generalversammlung zu erzielen, und ersucht die Vergleichs-
kommission erneut, sich auch weiterhin um die Durchführung
der besagten Ziffer zu bemühen und der Versammlung zu ge-
gebener Zeit, spätestens jedoch bis zum 1. September 2012,
über die in dieser Hinsicht unternommenen Anstrengungen
Bericht zu erstatten;

3. bekräftigt, dass die Arbeit des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten fort-
gesetzt werden muss und dass sein ungehinderter Betrieb und
seine Erbringung von Diensten für das Wohlergehen und die
menschliche Entwicklung der Palästinaflüchtlinge und für die
Stabilität der Region wichtig sind, solange es keine gerechte
Lösung der Frage der Palästinaflüchtlinge gibt;

4. fordert alle Geber auf, auch weiterhin möglichst
großzügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraus-
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks der Vereinten Nationen für
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, namentlich im Hinblick
auf den Anstieg der Ausgaben infolge der ernsten sozioöko-
nomischen und humanitären Lage und der Instabilität in der
Region, insbesondere in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, sowie den im Rahmen der jüngsten Nothilfeappelle ge-
nannten Bedarf zu decken;

5. lobt das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Pa-
lästinaflüchtlinge im Nahen Osten für die lebenswichtige Hil-
fe, die es den Palästinaflüchtlingen gewährt, für seine Rolle
als stabilisierender Faktor in der Region und für die unermüd-
lichen Anstrengungen seiner Mitarbeiter bei der Durchfüh-
rung seines Mandats;

6. beschließt, im Einklang mit dem in dem Beschluss
60/522 der Generalversammlung vom 8. Dezember 2005 fest-
gelegten Kriterium Luxemburg einzuladen, Mitglied des Bei-
rats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-
tinaflüchtlinge im Nahen Osten zu werden.

RESOLUTION 66/73

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 163 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/426, Ziff. 16)39:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische
Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Isla-
mische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mon-
tenegro, Mosambik, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St.
Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasi-
land, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbeki-
stan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Fö-
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chen Resolutionen, namentlich ihre Resolution 65/100 vom
10. Dezember 2010,

sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Resolutio-
nen des Sicherheitsrats,

nach Behandlung des Berichts des Generalkommissars
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin-
ge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 201044,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-
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Fortschritte, die von der Regierung Libanons, den Gebern,
dem Hilfswerk und den sonstigen beteiligten Parteien erzielt
wurden, und der anhaltenden Anstrengungen zur Unterstüt-
zung der betroffenen und vertriebenen Flüchtlinge und unter-
streichend, dass zusätzliche Finanzmittel benötigt werden,
um den Wiederaufbau des Lagers abzuschließen und die Ver-
treibung seiner siebenundzwanzigtausend Bewohner unver-
züglich zu beenden,

im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die das Hilfswerk
dabei leistet, dem palästinensischen Volk, insbesondere den
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8. lobt das Hilfswerk außerdem für die Weiterfüh-
rung seiner Reformmaßnahmen und fordert es nachdrücklich
auf, weiter möglichst effiziente Verfahren anzuwenden, um
die Betriebs- und Verwaltungskosten zu senken und die Res-
sourcen bestmöglich einzusetzen;

9. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Stärkung der Managementka-
pazität des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-
tinaflüchtlinge im Nahen Osten54 und fordert ferner alle Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, ihren Vorschlag, der General-
sekretär solle die institutionelle Stärkung des Hilfswerks
durch die Bereitstellung von Finanzmitteln aus dem ordentli-
chen Haushalt der Vereinten Nationen unterstützen, sorgfäl-
tig zu prüfen;

10. unterstützt die Bemühungen des Generalkommis-
sars, Personen in dem Gebiet, die infolge der jüngsten Krisen
in den Einsatzgebieten des Hilfswerks zu Binnenvertriebenen
geworden sind und dringend fortlaufende Hilfe benötigen, als
zeitweilige Notstandsmaßnahme im Rahmen des praktisch
Möglichen auch weiterhin humanitäre Hilfe zu gewähren;

11. begrüßt die Fortschritte, die das Hilfswerk beim
Wiederaufbau des Flüchtlingslagers Nahr el-Bared im nördli-
chen Libanon bisher erzielt hat, und fordert, seinen Wieder-
aufbau zügig abzuschließen, den infolge der Zerstörung des
Lagers im Jahr 2007 Vertriebenen fortlaufende Hilfe zu ge-
währen und ihr anhaltendes Leid zu lindern, indem die Zusa-
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werks und fordert das Hilfswerk auf, in enger Zusammenar-
beit mit den zuständigen Organisationen auch künftig zur
Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität für die
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sowie geleitet von dem humanitären Völkerrecht, insbe-
sondere dem Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten65, sowie von den
internationalen Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte,
insbesondere der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te66 und den Internationalen Menschenrechtspakten67,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 2443 (XXIII) vom 19. Dezember
1968 und 65/102 vom 10. Dezember 2010, und die einschlä-
gigen Resolutionen der Menschenrechtskommission und des
Menschenrechtsrats, namentlich die von dem Rat auf seiner
zwölften Sondertagung am 16. Oktober 2009 verabschiedete
Resolution S-12/168,

sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Resolutio-
nen des Sicherheitsrats,

unter Berücksichtigung des Gutachtens des Internatio-
nalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen
des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet69 und in dieser Hinsicht auf die Resolution ES-10/15 der
Generalversammlung vom 20. Juli 2004 verweisend,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom 6. Mai
2004,

in der Überzeugung, dass die Besetzung selbst eine gro-
be und schwere Verletzung der Menschenrechte darstellt, 

in ernster Sorge über die anhaltenden nachteiligen Aus-
wirkungen der fortgesetzten rechtswidrigen israelischen
Praktiken und Maßnahmen in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, namentlich die
übermäßige Gewaltanwendung gegen palästinensische Zivil-
personen durch die israelischen Besatzungstruppen, die Tote
und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gefordert hat, die
umfangreiche Zerstörung von Eigentum und lebenswichtiger
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kritische Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, insbesondere im Gazastreifen,
verurteilt insbesondere alle illegalen israelischen Siedlungs-
tätigkeiten und den Bau der Mauer sowie die übermäßige und
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RESOLUTION 66/78

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/427, Ziff. 18)84:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
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Bestimmungen des Abkommens, insbesondere des Arti-
kels 49, zu halten;

3. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf,
sich im Hinblick auf die Änderung des Charakters, des Status
und der demografischen Zusammensetzung des besetzten pa-
lästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, ge-
nauestens an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völker-
rechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, zu hal-
ten;

4. verlangt abermals die sofortige und vollständige
Einstellung aller israelischen Siedlungstätigkeiten im gesam-
ten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-
Jerusalems, und in dem besetzten syrischen Golan und fordert
in dieser Hinsicht die vollständige Durchführung aller ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, so unter ande-
rem der Resolutionen 446 (1979) vom 22. März 1979, 452
(1979) vom 20. Juli 1979, 465 (1980) vom 1. März 1980, 476
(1980) vom 30. Juni 1980 und 1515 (2003) vom 19. Novem-
ber 2003;

5. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihre in
dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli
200488 genannten rechtlichen Verpflichtungen erfüllt;

6. fordert erneut dazu auf, alle Gewalthandlungen
und Belästigungen seitens israelischer Siedler, vor allem ge-
gen palästinensische Zivilpersonen und ihr Eigentum, ein-
schließlich historischer und religiöser Stätten, und Agrarland,
zu verhindern, und unterstreicht die Notwendigkeit der
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats,
in der der Rat die Besatzungsmacht Israel aufforderte, auch
weiterhin Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen, so
unter anderem auch die Beschlagnahme von Waffen, mit dem
Ziel, rechtswidrige Gewalthandlungen seitens israelischer
Siedler zu verhindern, und in der er forderte, dass Maßnah-
men ergriffen werden, um die Sicherheit und den Schutz der
palästinensischen Zivilpersonen in dem besetzten Gebiet zu
gewährleisten;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 66/79

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 159 Stimmen bei 9 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/427, Ziff. 18)94:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Le-
sotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mon-
golei, Montenegro, Mosambik, Namibia, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vietnam, Zypern. 

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Panama, Verei-
nigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, El Salvador, Kamerun,
Vanuatu.

66/79. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich 
Ost-Jerusalems, beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte95,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte96, den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte96 und das
Übereinkommen über die Rechte des Kindes97 und erklärend,
dass diese Menschenrechtsübereinkünfte in dem besetzten

94 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Gui-
nea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Nicaragua,
Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate und
Palästina. 

95 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
96 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
97 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
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palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, ge-
achtet werden müssen,

in Bekräftigung ihrer einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich der Resolu
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hebliche Zerstörungen und Schäden an palästinensischen
Häusern, Sachwerten, lebenswichtigen Infrastrukturen und
öffentlichen Institutionen, darunter Krankenhäuser, Schulen
und Einrichtungen der Vereinten Nationen, verursacht und
zur Binnenvertreibung von Zivilpersonen geführt haben, so-
wie des Abfeuerns von Raketen nach Israel,

betonend, dass alle Parteien die Resolution 1860 (2009)
des Sicherheitsrats vom 8. Januar 2009 und die Resolution
ES-10/18 der Generalversammlung vom 16. Januar 2009
vollständig durchführen müssen,

in ernster Sorge über Berichte, wonach während der Mi-
litäroperationen im Gazastreifen von Dezember 2008 bis Ja-
nuar 2009 schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen wur-
den, namentlich über die Feststellungen in der vom General-
sekretär erstellten Zusammenfassung des Berichts der Unter-
suchungskommission104 sowie in dem Bericht der Ermitt-
lungsmission der Vereinten Nationen für den Gaza-Kon-
flikt 105, und erneut darauf hinweisend, dass alle Parteien den
an sie gerichteten Empfehlungen ernsthaft Folge leisten müs-
sen, um Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit zu gewähr-
leisten,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die kurz-
und langfristigen schädlichen Auswirkungen dieser erhebli-
chen Zerstörungen und der anhaltenden Behinderung des
Wiederaufbauprozesses durch die Besatzungsmacht Israel auf
die Menschenrechtslage und die sozioökonomische und hu-
manitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
israelische Politik der Abriegelungen, die Verhängung gra-
vierender Einschränkungen, die Errichtung von Kontroll-
punkten, von denen mehrere in Anlagen umgewandelt wur-
den, die dauerhaften Grenzübergängen gleichkommen, und
die Auferlegung eines Genehmigungssystems, die allesamt
die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern, namentlich
medizinischen und humanitären Gütern, im gesamten besetz-
ten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems,
behindern und den Zusammenhang des Gebiets beeinträchti-
gen, und über die sich daraus ergebende Verletzung der Men-
schenrechte des palästinensischen Volkes und die negativen
Auswirkungen auf seine sozioökonomische Lage, die im Ga-
zastreifen nach wie vor eine humanitäre Krisensituation dar-
stellt, und auf die Anstrengungen zur Wiederherstellung und
Entwicklung der palästinensischen Wirtschaft sowie gleich-
zeitig Kenntnis nehmend von den jüngsten Entwicklungen
der Lage im Hinblick auf den Zugang dorthin,

ferner mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber,
dass Tausende von Palästinensern, darunter viele Kinder und
Frauen, nach wie vor unter harten Bedingungen, die ihr
Wohlergehen beeinträchtigen, darunter unhygienische Zu-
stände, Einzelhaft, das Fehlen einer angemessenen medizini-
schen Versorgung, die Verweigerung von Familienbesuchen

und die Verweigerung eines ordnungsgemäßen Verfahrens,
in israelischen Gefängnissen oder Internierungszentren ein-
sitzen, sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über
die Misshandlung und Drangsalierung palästinensischer
Häftlinge und alle Berichte über Folter,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die möglichen
Folgen des Erlasses militärischer Anordnungen durch die Be-
satzungsmacht Israel in Bezug auf die Inhaftierung, Gefan-
genhaltung und Ausweisung palästinensischer Zivilpersonen
aus dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich
Ost-Jerusalems, und in dieser Hinsicht daran erinnernd, dass
die Ausweisung von Zivilpersonen aus besetzten Gebieten
nach dem humanitären Vö
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alle anderen auf die Änderung des Charakters, des Status und
der demografischen Zusammensetzung des besetzten palästi-
nensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems und seiner
Umgebung, abzielenden Maßnahmen beendet, die allesamt,
neben anderen Folgen, schwerwiegende und schädliche Aus-
wirkungen auf die Menschenrechte des palästinensischen
Volkes und die Aussichten auf eine friedliche Regelung ha-
ben;

5. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich
aller Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung
und der Zerstörung, insbesondere die übermäßige Anwen-
dung von Gewalt durch die israelischen Besatzungstruppen
gegen palästinensische Zivilpersonen, insbesondere im Gaza-
streifen, die viele Tote und eine große Zahl von Verletzten,
namentlich unter den Kindern, gefordert und zu massiven Be-
schädigungen und Zerstörungen von Häusern, Eigentum, le-
benswichtiger Infrastruktur und öffentlichen Institutionen,
darunter Krankenhäuser, Schulen und Einrichtungen der Ver-
einten Nationen, und von Agrarland sowie zur Binnenvertrei-
bung von Zivilpersonen geführt haben;

6. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis
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66/81. Informationsfragen

A

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen
Bericht des Informationsausschusses111,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über Informationsfragen112,

fordert mit Nachdruck, dass alle Länder, die Organisa-
tionen des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle
anderen, die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung
auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der
Unabhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medi-
en, in tiefer Besorgnis über die zwischen entwickelten Län-
dern und Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und
die sich aufgrund dieser Disparitäten ergebenden Folgen jed-
weder Art, die sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, priva-
ten oder sonstigen Medien sowie von Einzelpersonen in den
Entwicklungsländern auswirken, Informationen zu verbreiten
und ihre Auffassungen sowie ihre kulturellen und ethischen
Wertvorstellungen mittels ihrer eigenen kulturellen Produk-
tion mitzuteilen und die Vielfalt der Informationsquellen und
den freien Zugang zu Informationen zu sichern, sowie in An-
erkennung der in diesem Kontext erhobenen Forderung nach
einer, wie es in den Vereinten Nationen und in verschiedenen
internationalen Foren genannt wurde, „neuen Weltinforma-
tions- und -kommunikationsordnung, die als ein in ständiger
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B

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT
DER VEREINTEN NATIONEN

Die Generalversammlung,

hervorhebend, dass der Informationsausschuss ihr wich-
tigstes Nebenorgan für die Abgabe von Empfehlungen im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabtei-
lung Presse und Information darstellt, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 13 (I) vom 13. Februar
1946, mit der die Hauptabteilung Presse und Information ge-
schaffen wurde, um im höchstmöglichen Umfang bei den
Völkern der Welt ein aufgeklärtes Verständnis für die Arbeit
und die Ziele der Vereinten Nationen zu fördern, sowie aller
weiteren einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung, die sich auf die Tätigkeit der Hauptabteilung beziehen,

hervorhebend, dass die Inhalte der Information und
Kommunikation in den Mittelpunkt des strategischen Ma-
nagements der Vereinten Nationen gestellt werden sollen und
dass es auf allen Ebenen der Organisation eine Kultur der
Kommunikation und Transparenz geben soll, die dafür sorgt,
dass die Völker der Welt über die Ziele und die Tätigkeit der
Vereinten Nationen in vollem Umfang informiert werden, im
Einklang mit den in der Charta der Vereinten Nationen veran-
kerten Zielen und Grundsätzen, um eine breit angelegte, welt-
weite Unterstützung für die Vereinten Nationen zu erreichen,

betonend, dass die vorrangige Aufgabe der Hauptabtei-
lung Presse und Information darin besteht, durch ihre Kom-
munikationsarbeit der Öffentlichkeit sachlich richtige, unpar-
teiische, umfassende, ausgewogene, aktuelle und maßgebli-
che Informationen über die Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten der Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen, um mit
höchster Transparenz die internationale Unterstützung für die
Tätigkeit der Organisation zu verstärken,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/107 B vom 10. De-
zember 2010, die es ermöglichte, angemessene Schritte zu
unternehmen, um die Effizienz und Wirksamkeit der Haupt-
abteilung zu steigern und größtmöglichen Nutzen aus ihren
Ressourcen zu ziehen,

ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringend, dass
das Gefälle zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern im Bereich der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien weiter zugenommen hat und dass gro-
ße Teile der Bevölkerung in den Entwicklungsländern aus
den derzeit verfügbaren Informations- und Kommunikations-
technologien keinen Nutzen ziehen, und in dieser Hinsicht die
Notwendigkeit unterstreichend, die Ungleichgewichte in der
gegenwärtigen Entwicklung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien zu beheben, um sie gerechter, ausge-
wogener und wirksamer zu machen,

in dem Bewusstsein, dass die Entwicklungen auf dem
Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologien
weitreichende neue Chancen für wirtschaftliches Wachstum
und soziale Entwicklung eröffnen und bei der Beseitigung der
Armut in den Entwicklungsländern eine wichtige Rolle spie-
len können, und gleichzeitig hervorhebend, dass die Entwick-
e
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abteilung dazu beitragen soll, die auf dem außerordentlich
wichtigen Gebiet der Information und Kommunikation beste-
hende Kluft zwischen den Entwicklungsländern und den ent-
wickelten Ländern zu überbrücken;

17. bekundet erneut ihre Besorgnis darüber, dass die
Herausgabe täglicher Pressemitteilungen durch kostenneutra-
le Kooperationsvereinbarungen mit akademischen und sons-
tigen Institutionen entsprechend der Forderung in früheren
Resolutionen und unter voller Achtung des Grundsatzes der
Parität aller sechs Amtssprachen noch nicht auf alle Amts-
sprachen ausgedehnt wurde;

Mehrsprachigkeit und Öffentlichkeitsarbeit

18. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Hauptab-
teilung Presse und Information bei allen ihren Tätigkeiten, ob
unter Nutzung traditioneller oder neuer Medien, die Gleich-
behandlung aller Amtssprachen der Vereinten Nationen ge-
währleistet, so auch in ihren Mitteilungen an den Informa-
tionsausschuss, um das Gefälle zwischen der Verwendung
des Englischen und dem Gebrauch der anderen fünf Amts-
sprachen zu verringern;

19. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sor-
gen, dass die Hauptabteilung Presse und Information für die
Durchführung aller ihrer Tätigkeiten über eine angemessene
Personalkapazität in allen Amtssprachen der Vereinten Natio-
nen verfügt, und diesen Aspekt in künftige Programmhaus-
haltsvorschläge für die Hauptabteilung aufzunehmen, einge-
denk des Grundsatzes der Parität aller sechs Amtssprachen
und unter Beachtung des Arbeitsanfalls in jeder Amtssprache;

20. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Haupt-
abteilung Presse und Information, bei allen ihren Tätigkeiten
der Mehrsprachigkeit vermehrt Rechnung zu tragen, und be-
tont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass alle neu veröf-
fentlichten Dokumente der Vereinten Nationen in allen sechs
Amtssprachen, Informationsmaterialien und alle älteren Do-
kumente der Vereinten Nationen über die Website der Ver-
einten Nationen zugänglich gemacht werden und den Mit-
gliedstaaten ohne Verzögerung zur Verfügung stehen, und
betont ferner, wie wichtig es ist, ihre Resolution 63/306 voll-
ständig durchzuführen;

Überwindung der digitalen Spaltung

21. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, dazu beizutragen, dass der internationalen Gemeinschaft
stärker bewusst wird, wie wichtig die Umsetzung der Ergeb-
nisdokumente des Weltgipfels über die Informationsgesell-
schaft120 ist und welche Möglichkeiten sich den Gesellschaf-
ten und Volkswirtschaften durch die Nutzung des Internets

und anderer Informations- und Kommunikationstechnologien
bieten und wie die digitale Spaltung überwunden werden
kann, unter anderem durch die Begehung des Welttags der In-
formationsgesellschaft am 17. Mai;

Netz der Informationszentren der Vereinten Nationen

22. betont, wie wichtig das Netz der Informationszen-
tren der Vereinten Nationen ist, um das Bild der Vereinten
Nationen in der Öffentlichkeit zu pflegen, Nachrichten über
die Vereinten Nationen bei der örtlichen Bevölkerung, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, zu verbreiten, einge-
denk dessen, dass Informationen in den Lokalsprachen die
stärkste Wirkung auf die örtliche Bevölkerung ausüben, und
Unterstützung für die Arbeit der Vereinten Nationen auf loka-
ler Ebene zu mobilisieren;

23. begrüßt die Arbeit, die das Netz der Informations-
zentren der Vereinten Nationen in Bezug auf die Veröffentli-
chung der Informationsmaterialien der Vereinten Nationen
und die Übersetzung wichtiger Dokumente in andere Spra-
chen als die Amtssprachen der Vereinten Nationen leistet,
legt dem Netz der Informationszentren nahe, die Erstellung
von Webseiten in Lokalsprachen fortzusetzen, und legt der
Hauptabteilung Presse und Information nahe, die erforderli-
chen Ressourcen und technischen Einrichtungen bereitzuse-
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turellen Rechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung,
durch alle Menschen zu fördern;

47. bittet
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einten Nationen herzustellen, und erneuert insbesondere ihr
Ersuchen an den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die in-
nerhalb der Hauptabteilung für die Website der Vereinten Na-
tionen veranschlagten finanziellen und personellen Ressour-
cen angemessen unter allen Amtssprachen verteilt werden,
wobei dem besonderen Charakter jeder Amtssprache Rech-
nung zu tragen ist;

57. erkennt die Kooperationsvereinbarungen zwischen
der Hauptabteilung Presse und Information und akademi-
schen Institutionen an, die darauf gerichtet sind, die Anzahl
der in einigen Amtssprachen verfügbaren Einzelseiten zu er-
höhen, und ersucht den Generalsekretär erneut dringend, die-
se Vereinbarungen auf alle Amtssprachen der Vereinten Na-
tionen auszudehnen;

58. ersucht alle Sekretariats-Büros, die Inhalte bereit-
stellen, erneut, alle in Englisch auf die Website der Vereinten
Nationen gestellten Materialien und Datenbanken in alle an-
deren Amtssprachen übersetzen zu lassen und auf den Web-
seiten in den jeweiligen Sprachen auf die praktischste, effi-
zienteste und kostengünstigste Weise zugänglich zu machen;

59. bekräftigt die Notwendigkeit, die technologische
Infrastruktur der Hauptabteilung Presse und Information kon-
tinuierlich auszubauen, um ein breiteres Publikum zu errei-
chen und die Website der Vereinten Nationen weiter kosten-
neutral zu verbessern;

60. ersucht den Generalsekretär, die Neuentwicklun-
gen auf dem Gebiet der Informationstechnologie auch wei-
terhin in vollem Umfang zu nutzen, um die rasche Verbrei-
tung von Informationen über die Vereinten Nationen im Ein-
klang mit den von der Generalversammlung in ihren Resolu-
tionen festgelegten Prioritäten und unter Berücksichtigung
der sprachlichen Vielfalt in der Organisation kostenneutral
zu verbessern, würdigt das Angebot von Eilmeldungen per
E-Mail und legt der Hauptabteilung nahe, sich mit dem Amt
für Informations- und Kommunikationstechnologie zu bera-
ten, um mit Vorrang Möglichkeiten zur Bereitstellung dieses
Dienstes in allen Amtssprachen zu prüfen;

61. ist sich dessen bewusst, dass manche der Amts-
sprachen nichtlateinische und bidirektionale Schriften ver-
wenden und dass die technologische Infrastruktur und die An-
wenderprogramme bei den Vereinten Nationen auf der latei-
nischen Schrift beruhen, was zu Schwierigkeiten bei der Ver-
arbeitung nichtlateinischer und bidirektionaler Schriften
führt, und fordert das Amt für Informations- und Kommuni-
kationstechnologie nachdrücklich auf, weiter mit der Haupt-
abteilung Presse und Information zusammenzuarbeiten und
sich weiter darum zu bemühen, zu gewährleisten, dass die
technologische Infrastruktur und die Anwenderprogramme
bei den Vereinten Nationen lateinische, nichtlateinische und
bidirektionale Schriften voll unterstützen, damit auf der Web-
site der Vereinten Nationen größere Gleichberechtigung zwi-
schen allen Amtssprachen besteht;

62. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, in Anerkennung der Bedeutung audiovisueller Archive
und der Maßnahmen der Dag-Hammarskjöld-Bibliothek zur

Erhaltung der von der Organisation veröffentlichten Doku-
mente als gemeinsames Erbe, unter Begrüßung der Erstellung
eines Inventars der fünfundsechzig Jahre umfassenden audio-
visuellen Geschichte der Vereinten Nationen, unter Betonung
dessen, dass die einzigartigen historischen Archivbestände
dringend digitalisiert werden müssen, um sie vor dem weite-
ren Verfall zu retten, und Kenntnis nehmend von den bisheri-
gen Anstrengungen der Hauptabteilung zur Entwicklung ei-
ner Digitalisierungsstrategie in Absprache mit anderen
Hauptabteilungen, insbesondere dem Amt für Informations-
und Kommunikationstechnologie, Möglichkeiten zur Unter-
stützung der Digitalisierung zu finden, darunter die Zusam-
menarbeit mit interessierten Partnern, um den Erhalt und die
Zugänglichkeit dieser Archive sicherzustellen;

V

Bibliotheksdienste

63. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
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wirksam und umfassend über Treffen auf hoher Ebene berich-
ten können, an denen Delegierte der Mitgliedstaaten teilneh-
men;

81. ersucht den Informationsausschuss, der General-
versammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung Bericht
zu erstatten;

82. beschließt, den Punkt „Informationsfragen“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 66/82

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 170 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/430, Ziff. 7)126:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische
Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
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besorgt über alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht,
die natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete
ohne Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner
dieser Gebiete auszubeuten,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der
Schlussdokumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder
sowie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen Ressourcen
zu nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu verfügen;

2. bestätigt den Wert ausländischer Wirtschaftsin-
vestitionen, die in Zusammenarbeit mit den Völkern der Ge-
biete ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen
mit dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozio-
ökonomischen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten, insbe-
sondere in Zeiten von Wirtschafts- und Finanzkrisen;

3. erklärt erneut, dass die Verwaltungsmächte nach
der Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der
Gebiete ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die
legitimen Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürli-
chen Ressourcen;

4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Er-
be der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließ-
lich der indigenen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im
Pazifik und in anderen Regionen sind, sowie ihre menschli-
chen Ressourcen entgegen ihren Interessen und auf eine Wei-
se auszubeuten, die sie ihrer Verfügungsgewalt über diese
Ressourcen beraubt;

5. erklärt erneut, dass alle wirtschaftlichen und sons-
tigen Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermie-
den werden müssen;

6. fordert alle Regierungen abermals auf, sofern sie
es nicht bereits getan haben, im Einklang mit den einschlägi-
gen Bestimmungen der Resolution 2621 (XXV) der General-
versammlung vom 12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Ver-
waltungs- oder andere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsan-
gehörigen und der ihrer Rechtsprechung unterstehenden juris-
tischen Personen zu ergreifen, die in Gebieten ohne Selbstre-
gierung den Interessen der Bewohner dieser Gebiete abträgli-
che Unternehmen besitzen und betreiben, damit der Tätigkeit
solcher Unternehmen ein Ende gesetzt wird;

7. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustel-
len, dass die Ausbeutung der Meeres- und sonstigen natürli-

chen Ressourcen der ihrer Verwaltung unterstehenden Gebie-
te ohne Selbstregierung nicht gegen die einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen verstößt und sich nicht nach-
teilig auf die Interessen der Völker dieser Gebiete auswirkt;

8. bittet alle Regierungen und Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen
alles zu tun, um sicherzustellen, dass die ständige Souveräni-
tät der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre na-
türlichen Ressourcen im Einklang mit den einschlägigen Re-
solutionen der Vereinten Nationen über die Entkolonialisie-
rung voll respektiert und geschützt wird;

9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das
unveräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf ihre natürlichen Ressourcen sowie auf Ausübung
und Beibehaltung der Kontrolle über die künftige Erschlie-
ßung dieser Ressourcen zu sichern und zu garantieren, und er-
sucht die Verwaltungsmächte, im Einklang mit den einschlä-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen über die Entkolo-
nialisierung alle zum Schutz der Eigentumsrechte der Völker
dieser Gebiete erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;

10. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf,
dafür zu sorgen, dass in den ihrer Verwaltung unterstehenden
Hoheitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingun-
gen herrschen, und in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes Ent-
lohnungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für alle
Bewohner gilt;

11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlich-
keit auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mit-
teln über jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf
die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von
Gebieten ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta
und der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung aus-
wirkt;

12. appelliert an Gewerkschaften und nichtstaatliche
Organisationen sowie an Einzelpersonen, ihre Bemühungen
um die Förderung des wirtschaftlichen Wohls der Völker der
Gebiete ohne Selbstregierung fortzusetzen, und appelliert au-
ßerdem an die Medien, Informationen über die diesbezügli-
chen Entwicklungen zu verbreiten;

13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbst-
regierung zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die gesamte
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RESOLUTION 66/84

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 115 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 56 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/432, Ziff. 7)130:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Jamaika, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Libanon, Li-
byen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen,
Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesi-
en, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Viet-
nam. 

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,

Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern.

66/84. Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker durch die Sonderorganisa-
tionen und die mit den Vereinten Nationen 
verbundenen internationalen Institutionen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes „Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die
mit den Vereinten Nationen verbundenen internationalen In-
stitutionen“,

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekre-
tärs131 und des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats132 zu
diesem Punkt,

nach Prüfung des diesen Punkt betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker für das Jahr 2011133,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960
und die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die sons-
tigen einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbeson-
dere die Resolution 2010/30 des Wirtschafts- und Sozialrats
vom 23. Juli 2010,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der
Schlussdokumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder
sowie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der
in Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
zu erleichtern,

in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der ver-
bleibenden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselhoheits-
gebiete sind,

die Hilfe begrüßend, die den Gebieten ohne Selbstregie-
rung von bestimmten Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen,
gewährt wird,

sowie begrüßend, dass die Gebiete ohne Selbstregie-
rung, die assoziierte Mitglieder von Regionalkommissionen
sind, im Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalver-
sammlung und den einschlägigen Resolutionen und Be-
schlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den Resolutio-
nen und Beschlüssen der Versammlung und des Sonderaus-
schusses über bestimmte Hoheitsgebiete, als Beobachter an
den Weltkonferenzen zu wirtschaftlichen und sozialen The-
menstellungen teilnehmen,

feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und
andere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
an der Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung
beteiligt sind,

betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne
Selbstregierung aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungs-

130 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.

131 A/66/63.
132 E/2011/73 und Add.1.
133 Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supple-
ment No. 23 (A/66/23), Kap. VI.



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

241

möglichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringt,
mit denen sie ohne die weitere Zusammenarbeit und Unter-
stützung der Sonderorganisationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig
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10. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen
in Betracht kommenden Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, Informationen bereitzustellen über

a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne
Selbstregierung gegenübersehen;

b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen wie
Hurrikanen und Vulkanausbrüchen und anderen Umwelt-
problemen wie Strand- und Küstenerosion und Dürren auf
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und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen bei der Durchführung der einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung zu erwägen;

22. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalse-
kretär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten;

23. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen internatio-
nalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die zu ih-
rer Durchführung erforderlichen Maßnahmen treffen können,
und ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

24. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch
weiterhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer
siebenundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 66/85

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/433,
Ziff. 7)135.

66/85. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- 
und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner 
der Gebiete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/111 vom 10. De-
zember 2010,

nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne
Selbstregierung136,

im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des
Bildungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbst-
regierung zukommt,

fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch wei-
terhin Stipendien anzubieten und die Zahl dieser Angebote zu
erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler und Stu-
denten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bildungs-
und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die Auf-
fassung vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen Ge-
bieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs136;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Ein-
wohnern der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur
Verfügung gestellt haben;

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Ge-
biete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit
erlangt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen
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ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher-
heitsrats 658 (1990) vom 27. Juni 1990, 690 (1991) vom
29. April 1991, 1359 (2001) vom 29. Juni 2001, 1429 (2002)
vom 30. Juli 2002, 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, 1541
(2004) vom 29. April 2004, 1570 (2004) vom 28. Oktober
2004, 1598 (2005) vom 28. April 2005, 1634 (2005) vom
28. Oktober 2005, 1675 (2006) vom 28. April 2006 und 1720
(2006) vom 31. Oktober 2006,

unterstreichend, dass der Sicherheitsrat am 30. April
2007 die Resolution 1754 (2007), am 31. Oktober 2007 die
Resolution 1783 (2007), am 30. April 2008 die Resolution
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nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels
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ments am 19. Februar 2007 Änderungen der französischen
Verfassung beschloss, die es Neukaledonien gestatten, die
Wahlberechtigung bei Kommunalwahlen auf diejenigen
Wähler zu beschränken, die 1998, als das Abkommen von
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unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie
auf alle die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Reso-
lutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen, insbesonde-
re die Resolution 65/114 der Generalversammlung vom
10. Dezember 2010,

mit Dank Kenntnis nehmend von der nach wie vor bei-
spielhaften Kooperation der Verwaltungsmacht Neuseeland
im Rahmen der Arbeit des Sonderausschusses betreffend To-
kelau und von ihrer Bereitschaft, Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen Zugang zu dem Hoheitsgebiet zu gewäh-
ren,

sowie mit Dank Kenntnis nehmend von dem Beitrag,
den Neuseeland gemeinsam mit den Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, insbesondere dem Entwicklungsprogramm der Ver-
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zur Unterstützung des laufenden Bedarfs Tokelaus und for-
dert die Mitgliedstaaten sowie die internationalen und regio-
nalen Organisationen auf, Beiträge zu dem Fonds zu leisten
und Tokelau so praktisch dabei zu unterstützen, die Probleme
zu meistern, die sich aus seiner geringen Größe, seiner Isola-
tion und seinem Mangel an Ressourcen ergeben;

12. begrüßt die kooperative Haltung der anderen Staa-
ten und Gebiete in der Region gegenüber Tokelau und ihre
Unterstützung für seine wirtschaftlichen und politischen Be-
strebungen und seine zunehmende Beteiligung an regionalen
und internationalen Angelegenheiten;

13. fordert die Verwaltungsmacht und die Organisa-
tionen der Vereinten Nationen auf, Tokelau bei seiner weite-
ren Entwicklung auch künftig Hilfe zu gewähren;

14. begrüßt die Maßnahmen, die die Verwaltungs-
macht ergriffen hat, um dem Generalsekretär Informationen
über die politische, wirtschaftliche und soziale Situation To-
kelaus zu übermitteln;

15. begrüßt es außerdem, dass sowohl Tokelau als
auch Neuseeland entschlossen sind, die Zusammenarbeit im
Interesse Tokelaus und seines Volkes fortzusetzen;

16. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der
Frage Tokelaus, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fortzu-
setzen und der Generalversammlung auf ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTIONEN 66/89 A und B

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/434,
Ziff. 27)145. 

66/89. Die Fragen der Amerikanischen Jungferninseln, 
Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 
Britischen Jungferninseln, Guams, der Kaiman-
inseln, Montserrats, Pitcairns, St. Helenas und 
der Turks- und Caicosinseln

A

ALLGEMEINES

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Fragen der Gebiete ohne Selbstre-
gierung Amerikanische Jungferninseln, Amerikanisch-
Samoa, Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Guam,
Kaimaninseln, Montserrat, Pitcairn, St. Helena und Turks-
und Caicosinseln, im Folgenden als „Hoheitsgebiete“ be-
zeichnet,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht
des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker für das Jahr 2011146,

unter Hinweis auf alle diese Hoheitsgebiete betreffen-
den Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen,
darunter insbesondere die Resolutionen, die von der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung zu den je-
weiligen in den vorliegenden Resolutionen behandelten Ho-
heitsgebieten verabschiedet wurden,

anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungs-
optionen der Hoheitsgebiete zulässig sind, sofern sie den frei
geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung entspre-
chen und mit den in den Resolutionen der Generalversamm-
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960, 1541 (XV) vom
15. Dezember 1960 und in anderen Versammlungsresolutio-
nen klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) mit den
Grundsätzen, von denen sich die Mitgliedstaaten leiten lassen
sollen, um festzustellen, ob eine Verpflichtung besteht, die in
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auswirken und über die der Sonderausschuss informiert wur-
de,

überzeugt, dass sich die Entwicklung des künftigen po-
litischen Status der Hoheitsgebiete auch weiterhin an den
Wünschen und Bestrebungen ihrer Völker orientieren soll
und dass Referenden, freien und fairen Wahlen und anderen
Formen der Volksbefragung eine wichtige Rolle zukommt,
wenn es darum geht, über die Wünsche und Bestrebungen der
Bevölkerung Aufschluss zu erhalten,

sowie überzeugt, dass alle Verhandlungen zur Festle-
gung des Status eines Hoheitsgebiets unter aktiver Einbezie-
hung und Mitwirkung der Bevölkerung dieses Hoheitsge-
biets, unter der Ägide der Vereinten Nationen und unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalls stattfinden müs-
sen und dass die Auffassungen der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung betreffend ihr Recht auf Selbstbestimmung
ermittelt werden sollen,

feststellend, dass einige Gebiete ohne Selbstregierung
ihre Besorgnis über das von einigen Verwaltungsmächten ge-
gen den Willen der Hoheitsgebiete selbst angewandte Verfah-
ren zum Ausdruck gebracht haben, in den Hoheitsgebieten
anzuwendende Gesetze zu ändern oder zu erlassen, entweder
durch Verordnungen, die die Anwendung der internationalen
vertraglichen Verpflichtungen der Verwaltungsmacht auf die
Hoheitsgebiete vorsehen, oder durch die einseitige Anwen-
dung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften,

im Bewusstsein der Bedeutung, die dem internationalen
Finanzdienstleistungs- und dem Tourismussektor für die
Volkswirtschaften einiger Gebiete ohne Selbstregierung zu-
kommt,

Kenntnis nehmend von der fortgesetzten Zusammenar-
beit der Gebiete ohne Selbstregierung auf lokaler und regio-
naler Ebene, einschließlich der Mitwirkung an der Arbeit der
Regionalorganisationen,

eingedenk dessen, dass Besuchsdelegationen und Son-
dermissionen der Vereinten Nationen ein wirksames Mittel
sind, um sich ein Bild von der Lage in den Hoheitsgebieten zu
verschaffen, dass manche Hoheitsgebiete seit langem keine
Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen mehr empfan-
gen haben und dass in einige Hoheitsgebiete überhaupt keine
Besuchsdelegationen entsandt wurden, und die Möglichkeit
erwägend, zu gegebener Zeit im Benehmen mit der zuständi-
gen Verwaltungsmacht und im Einklang mit den einschlägi-
gen Resolutionen und Beschlüssen der Vereinten Nationen
über Entkolonialisierung weitere Besuchsdelegationen in die
Hoheitsgebiete zu entsenden,

sowie eingedenk dessen, wie wichtig es ist, dass die zu-
ständigen Verwaltungsmächte den Sonderausschuss über die
Wünsche und Bestrebungen der Völker der Hoheitsgebiete in
Kenntnis setzen und dass ihm aus anderen geeigneten Quel-
len, so auch von den Vertretern der Hoheitsgebiete, entspre-
chende Informationen zugehen, damit der Ausschuss den po-
litischen Status der Völker der Hoheitsgebiete besser verste-
hen und sein Mandat wirksam erfüllen kann,

anerkennend, dass die Verwaltungsmächte dem Gene-
ralsekretär die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta vorgese-
henen Informationen regelmäßig übermitteln,

im Bewusstsein dessen, wie wichtig die Mitwirkung ge-
wählter und ernannter Vertreter der Hoheitsgebiete an der Ar-
beit des Sonderausschusses sowohl für die Hoheitsgebiete als
auch für den Ausschuss ist,

in der Erkenntnis, dass der Sonderausschuss sicherstel-
len muss, dass die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen eine aktive Aufklärungskampagne betreiben, die die Völ-
ker der Hoheitsgebiete dabei unterstützen soll, ein besseres
Verständnis der Selbstbestimmungsoptionen zu erlangen,

in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, dass die
Abhaltung von Regionalseminaren in der karibischen und pa-
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sich dessen bewusst, dass der Menschenrechtsausschuss
im Rahmen seines Mandats nach dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte149 den Stand des
Selbstbestimmungsprozesses unter anderem auch in den vom
Sonderausschuss untersuchten kleinen Inselhoheitsgebieten
überprüft,

unter Hinweis auf die kontinuierlichen Anstrengungen,
die der Sonderausschuss zur kritischen Überprüfung seiner
Arbeit unternimmt, um im Hinblick auf die Erreichung seiner
mandatsmäßigen Ziele geeignete und konstruktive Empfeh-
lungen vorzulegen und entsprechende Beschlüsse zu fassen,

in der Erkenntnis, dass die vom Sekretariat ausgearbei-
teten jährlichen Arbeitspapiere über die Entwicklungen in je-
dem der kleinen Hoheitsgebiete150 sowie die von Sachverstän-
digen, Wissenschaftlern, nichtstaatlichen Organisationen und
anderen Quellen bereitgestellten Fachdokumente und -infor-
mationen wesentlich zur Aktualisierung dieser Resolutionen
beigetragen haben,
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desgesetze auf die Wirtschaft des Hoheitsgebiets ernsten An-
lass zur Sorge geben,

sich dessen bewusst, dass Amerikanisch-Samoa nach
wie vor das einzige Gebiet der Vereinigten Staaten von Ame-
rika ist, das von der Verwaltungsmacht finanzielle Hilfe für
die Tätigkeit der Gebietsregierung erhält,

1. nimmt davon Kenntnis, dass die Wähler bei den
allgemeinen Wahlen im November 2010 gegen die vorge-
schlagenen Änderungen an der 1967 überarbeiteten Verfas-
sung Amerikanisch-Samoas stimmten, die auf der im Juni
2010 abgehaltenen vierten Verfassungskonferenz angenom-
men worden waren;

2. begrüßt es, dass die Gebietsregierung daran arbei-
tet, in den Fragen des politischen Status, der lokalen Autono-
mie und der Selbstregierung Fortschritte zu erzielen und so
politisch und wirtschaftlich voranzukommen;

3. spricht dem Gouverneur Amerikanisch-Samoas
ihren Dank dafür aus, dass er 2011 den Sonderausschuss für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
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4. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Konsultation
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setzen, um der Gebietsregierung mehr Verantwortung für die
wirksame Umsetzung der Verfassung von 2007 zu übertra-
gen;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Gebiet auf Antrag Hilfe zu gewähren;

3. begrüßt die von dem Hoheitsgebiet unternomme-
nen Anstrengungen, seinen Regulierungsrahmen für Finanz-
dienstleistungen zu stärken und neue, nichttraditionelle
Märkte für seine Tourismusindustrie zu erschließen;

4. begrüßt außerdem die aktive Mitwirkung des Ho-
heitsgebiets an der Arbeit der Wirtschaftskommission für La-
teinamerika und die Karibik;

5. begrüßt ferner, dass am 12. Mai 2011 die Tagung
des Gemeinsamen Rates der Jungferninseln, der die Briti-
schen und die Amerikanischen Jungferninseln umfasst, erst-
mals auf der Ebene der Chefs der Gebietsregierungen statt-
fand;

V

Kaimaninseln

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten
Arbeitspapier über die Kaimaninseln157 und anderen einschlä-
gigen Informationen,

unter Hinweis auf die Erklärung des Vertreters der Ge-
bietsregierung auf dem vom 18. bis 20. Mai 2010 in Nouméa
abgehaltenen Pazifischen Regionalseminar,

in Kenntnis des 2002 erschienenen Berichts der Kom-
mission zur Prüfung der Modernisierung der Verfassung, der
einen dem Volk des Hoheitsgebiets zur Prüfung vorzulegen-
den Verfassungsentwurf enthielt, des 2003 von der Verwal-
tungsmacht vorgelegten Verfassungsentwurfs, der im weite-
ren Verlauf desselben Jahres geführten Gespräche zwischen
dem Hoheitsgebiet und der Verwaltungsmacht und der 2006
wiederaufgenommenen Gespräche zwischen der Verwal-
tungsmacht und der Gebietsregierung über die interne Moder-
nisierung der Verfassung, die zur Fertigstellung des Entwurfs
einer neuen Verfassung im Februar 2009, ihrer späteren An-
nahme im Wege eines Referendums im Mai 2009 und ihrer
Verkündung im November 2009 geführt haben,

im Bewusstsein
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Verwaltungsmacht geschaffen werden soll, der ein größeres
Maß an interner Selbstregierung Guams vorsieht und das
Recht des Volkes der Chamorro von Guam auf Selbstbestim-
mung für das Gebiet anerkennt,

sowie daran erinnernd, dass die gewählten Vertreter
und nichtstaatlichen Organisationen des Hoheitsgebiets bean-
tragt haben, einschließlich auf dem Karibischen Regionalse-
minar 2011, Guam bis zur Selbstbestimmung des Volkes der
Chamorro und unter Berücksichtigung seiner legitimen Rech-
te und Interessen nicht von der Liste der Gebiete ohne Selbst-
regierung zu streichen, mit denen der Sonderausschuss be-
fasst ist,

sich dessen bewusst, dass die Verhandlungen zwischen
der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung über den
Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaats
Guam 1997 eingestellt wurden und dass Guam danach einen
Prozess zur Durchführung einer nicht verbindlichen Volksab-
stimmung der wahlberechtigten Bevölkerung der Chamorro
zur Frage der Selbstbestimmung in Gang gesetzt hat,

in Kenntnis dessen, wie wichtig es ist, dass die Verwal-
tungsmacht ihr Programm zur Übereignung von überschüssi-
gem, in Bundesbesitz befindlichem Grund und Boden an die
Regierung Guams weiter durchführt,
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Anschluss an die 2003 und 2004 geführten Verhandlungen
zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung,
der im Mai 2005 in St. Helena abgehaltenen Konsultativab-
stimmung über eine neue Verfassung, der darauf folgenden
Erstellung eines überarbeiteten Verfassungsentwurfs und sei-
ner Veröffentlichung im Juni 2008 zur weiteren Konsultation
der Öffentlichkeit und des Inkrafttretens der neuen Verfas-
sung für St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha am
1. September 2009,

sich dessen bewusst, dass St. Helena nach wie vor von
der Verwaltungsmacht einen Haushaltszuschuss für die Tä-
tigkeit der Gebietsregierung erhält,

sich der Anstrengungen der Verwaltungsmacht und der
Gebietsregierung bewusst, die sozioökonomische Lage der
Bevölkerung St. Helenas, insbesondere im Bereich der Be-
schäftigung und der Verkehrs- und Kommunikationsinfra-
struktur, zu verbessern,

Kenntnis nehmend
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der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-




